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Gesetz zur Änderung des Landesrichter- 
und -staatsanwaltsgesetzes

Der Landtag hat am 12. Juli 2023 das folgende Gesetz 
beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes

Nach § 13 des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes 
in der Fassung vom 22. Mai 2000 (GBl. S. 504), das zu-
letzt durch Gesetz vom 18. Oktober 2022 (GBl. S. 518) 
geändert worden ist, wird folgender § 13a eingefügt:

„§ 13a
Weitere Voraussetzung für die Berufung 

der ehrenamtlichen Richter

In das ehrenamtliche Richterverhältnis darf nur berufen 
werden, wer die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit 
für die freiheitliche demokratische Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes eintritt.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.
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